
Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Montag, 15. Mai 2023



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



TOP 1: Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur 

Beitragsheranziehung der Eltern bei der Kindertagespflege inkl. 

Erhöhung der laufenden Geldleistung an die 

Kindertagespflegepersonen

I. Anpassung der Geldleistung in der Kindertagespflege

Auf Grund der gestiegenen Kosten und dem immer größer werdenden 

Bedarf an Betreuung, soll der Empfehlung des KVJS, des Landkreistages 

und des Städtetages gefolgt werden  für beide Fallkonstellationen – der 

Betreuung der Kinder unter und über 3 Jahren- auf 7,50 EUR, entsprechend 

dem bisherigen Vorgehen im Landkreis



KTP

Alternative 
zu KITA 
bei U3

Randzeit-

Betreuung

bei Ü3

Staatliche 

Förderung

Neu: 
7,50 
EUR

Bisher: 
6,50 
EUR

Staatliche Förderung der Kindertagespflege



II. Satzung

• Werden Angebote der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Kindertagespflege in Anspruch genommen, können Kostenbeiträge 

festgesetzt werden.

• Bisher: Im Jugendhilfeausschuss wurde beschlossen, dass für 

Ü3- Kinder eine fortgeschriebenen Kostenbeitragstabelle 

angewendet wird.

Für U3-Kinder erfolgte eine Harmonisierung mit den 

Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen vor Ort, 

welche jährlich neu berechnet werden und auch auf 

Landkreisebene zur Anwendung kommen.



• Geplant: Rechtsprechung – auch das VG Sigmaringen- und große 

Teile der Literatur vertreten zwischenzeitlich mehrheitlich 

die Auffassung, dass alleine die Kostenbeitragstabellen 

nicht ausreichen, dies sei rechtswidrig. 

Notwendig sei hier eine Satzung, um rechtmäßiges 

Verwaltungshandeln herzustellen.

 Vor diesem Hintergrund soll nunmehr eine solche Satzung erstellt 

werden.



Beschlussvorschlag TOP 1:

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Anpassung der 

Geldleistung in der Kindertagespflege ab 01.01.2023 zu.

2. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Satzung 

zur Beitragsheranziehung der Eltern in der Kindertagespflege zu 

beschließen. 

3. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



TOP 2: Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

Die aktuelle Wahlperiode der Jugendschöffen/Jugendschöffinnen geht 2023 

zu Ende.

Die neue Wahlperiode dauert vom 01.01.2024 – 31.12.2028 (5 Jahre).

Schöffentätigkeit bedeutet: Der Bürger ist als ehrenamtlicher Richter tätig. 

 Bei den Jugendschöffen bezieht sich die Tätigkeit auf Strafverfahren bei 

den Jugendschöffengerichten bei den Amtsgerichten oder bei der 

Jugendkammer des Landgerichtes

Schöffen haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter 

 es handelt sich also um eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe.



Verfahren:

1. Das Jugendamt hat im Januar 2023 die Gemeinden angeschrieben.

2. Diese wurden aufgefordert, entsprechend den Vorgaben der Gerichte 

geeignete Personen als Jugendschöffen zu benennen  es wurde die 

dreifache Menge gefordert, da auf den Vorschlagslisten die doppelte 

Anzahl der geforderten Personen aufgeführt werden muss, es sollen 

gleich viele Frauen und Männer genannt werden.

3. Nötig für die Aufstellung der Vorschlagsliste ist die Zustimmung von 2/3

der anwesenden Mitglieder, mind. ½ aller Stimmberechtigten.



4. Nach der Beschlussfassung: Liste wird zur Einsichtnahme für eine Woche

(nach vorheriger Bekanntmachung) im Jugendamt ausgelegt

5. Nach der Auslegung: Übersendung ans Gericht

6. Die Wahl der Schöffen erfolgt sodann durch einen unabhängigen

Ausschuss bei Gericht. Die Bestimmung der Reihenfolge der Haupt- und 

Ersatzschöffen erfolgt durch Auslosung bis spätestens zum 10.11.2023.



Beschlussvorschlag TOP 2:

1. Die Vorschlagslisten werden entsprechend dem Vorschlag der 

Verwaltung aufgestellt.

2. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



TOP 3: Erhöhung der Pauschalen für  Personen in der Bereitschaftspflege

I. Aktuelle Situation

• Kinder in Notsituationen werden – wenn es für diese die bestmögliche Option 

ist und es sich um jüngere Kinder handelt- in Bereitschaftspflegestellen 

untergebracht.

• Bereitschaftspflegestellen erhalten eine Vergütung, welche sich aktuell auf 

1.300,00 EUR beläuft, zzgl. einer Aufnahmepauschale in Höhe von 200,00 

EUR. 



• Dieser Betrag wurde seit dem 1.4.2010 nicht mehr geändert 

 die Pauschalen für die Vollzeitpflege hingegen wurden jährlich

angepasst.

 Daher besteht die Notwendigkeit, diese in Bezug auf die Höhe als auch in

Bezug auf die Systematik anzupassen.



II. Wesentliche Änderungen

• Klarstellung, dass die erhöhte Vergütung für Bereitschaftspflege bis max. 

6 Monate gezahlt wird

• Erhöhung der monatlichen Vergütungspauschale auf gerundet 1.950,00 

EUR ab 01.07.2023  Berechnung: Pflegegeld für die erste Altersstufe 

zzgl. dreifacher Erziehungszuschlag zzgl. ¼ Kindergeld

• Erhöhung der Aufnahmepauschale auf 300,00 EUR

• Splitten der Auszahlung der Bekleidungspauschale auf 300,00 EUR bei 

Beginn der Bereitschaftspflege und 200,00 EUR nach 6 Monaten



Beschlussvorschlag TOP 3:

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Erhöhung der Pauschalen 

und dem geänderten Vorgehen zur Bereitschaftspflege 

entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu.

2. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



Kinder- und Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

Jugendhilfeausschuss Zollernalbkreis 

Sitzung am 15.05.2023

Lothar  Rieger   Polizeipräsidium Reutlingen   Referat Prävention



Jugendkriminalität

Umfasst alle Straftaten, die junge Menschen unter 21 Jahren begehen: 

– Kinder (bis unter 14 Jahre),

– Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) und 

– Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre).

Der Sicherheitsbericht zur Kriminalitätsentwicklung in Baden-Württemberg ist im Internet 

abrufbar unter: 

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/sicherheitsbericht-2022

Der Kriminalitätsbericht PKS 2022 des Polizeipräsidiums Reutlingen ist im Internet 

abrufbar unter:  https://ppreutlingen.polizei-bw.de/statistiken/ .

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeichnet kein Abbild des tatsächlichen 

Kriminalitätsgeschehens, sondern lässt nur Aussagen über Straftaten zu, welche der 

Polizei bekannt wurden.

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/sicherheitsbericht-2022
https://ppreutlingen.polizei-bw.de/statistiken/


Jahresvergleich Straftaten im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

(PKS)

Registrierte Straftaten 2022:

• Zunahme um 1.000 Straftaten

• 4.264 aufgeklärte Fälle, Aufklärungsquote bei 61,2 %

• Schaden 5.229.039 Euro

Die Kriminalitätsbelastung im Zollernalbkreis stieg im Jahr 2022 um 514 auf 3.658 Straftaten/100.000 Einwohner. 

(Vergleich Baden-Württemberg: 4.944, Vergleich Polizeipräsidium Reutlingen: 3.991)

PKS-Ausland Jahr 2022: 1.794 Straftaten (+479), davon 918 Versuche, Gesamtschaden mehr als 1,2 Mio. Euro. 



Markante Veränderungen im Zollernalbkreis 2022

Quelle: Polizeipräsidium 

Reutlingen 

Kriminalitätsbericht  PKS 

2022, Seite 73

Internet: 

https://ppreutlingen.polizei-

bw.de/statistiken/



Tabellarische Kurzübersicht 

der polizeilichen Kriminalstatistik 

im Zollernalbkreis

Quelle: Polizeipräsidium 

Reutlingen 

Kriminalitätsbericht  PKS 

2022, Seite 72

Internet: 

https://ppreutlingen.polizei-

bw.de/statistiken/



Verbreitung pornografischer Schriften

durch Kinder und Jugendliche

• Kinder und Jugendliche leiten strafbare Inhalte weiter, z.B. in Klassenchats.

• Seit 01.07.2021 ist die Herstellung, Erwerb, Besitz und Verbreitung von 

Kinderpornographie Verbrechenstatbestand (§ 184 b StGB).

• Verdachtsfälle werden häufig über das National Center for Missing an Exploited Children / 

USA an deutsche Behörden gemeldet.

• Kurzvortrag zur Sensibilisierung im Rahmen von Elternabenden (bereits an mehreren 

Schulen durchgeführt).

• Elternbrief „Gefahren bei der Internet und Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche –

Präventionsmaßnahmen“ versandt.

• Broschüre der Polizei: „ONLINETIPPS FÜR GROSS UND KLEIN“

• Internetseite der Polizei: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-

internet/

Angebot des Polizeipräsidiums Reutlingen an alle weiterführenden Schulen ab Juni 

2022: 

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/


Jahresvergleich Tatverdächtige im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik

Polizeilich registrierte Tatverdächtige (TV) 2022:

• 3.428 Tatverdächtige insgesamt, Zunahme um 426 TV (+14,2 

%)

• 2.309 deutsche TV (67,4 % der TV))

• 1.119 nichtdeutsche TV (32,6 % der TV)

• 182 TV Asylbewerber/Flüchtlinge 

• 429 TV (12,5 %) standen unter Alkoholeinfluss 

• 313 TV (9,1 %) standen unter Drogeneinfluss nach BtMG

• 1.594 (46,5 %) der TV waren Wiederholungstäter



Jahresvergleich „Jungtäter“ im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik

Tatverdächtige „Jungtäter" (unter 21 Jahre) 2022:

• 713 tatverdächtige Jungtäter insgesamt 

• 20,8 % Anteil an Gesamt-TV

• Zunahme um 93 tatverdächtige Jungtäter (+15 %)

• Vergleich: 2.715 erwachsene Tatverdächtige (Anteil 79,2 

%)

• 159 Nichtdeutsche TV unter 21 Jahren

Im Zollernalbkreis waren im Jahr 2022 insgesamt 8 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit als 

„Jugendliche Intensivtäter“ eingestuft (4 Jugendliche und 4 Heranwachsende). 



Jahresvergleich tatverdächtige Kinder im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik

Tatverdächtige Kinder 2022:

• Zunahme um 33 Kinder (+31,7 %)

• Kinder unter 8 Jahren: 3

• 30 Nichtdeutsche Kinder



Jahresvergleich tatverdächtige Jugendliche im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik

Tatverdächtige Jugendliche 2022:

• Zunahme um 60 Jugendliche (+23,3 %)

• 66 Nichtdeutsche Jugendliche



Besonderer Kriminalfall mit Jugendlichen 

im Zollernalbkreis

Quelle: Polizeipräsidium Reutlingen 

Kriminalitätsbericht  PKS 2022, Seite 75

Internet: https://ppreutlingen.polizei-bw.de/statistiken/



Jahresvergleich tatverdächtige Heranwachsende im Zollernalbkreis
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Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik

Tatverdächtige Heranwachsende 

2022:

• gleichbleibende Anzahl

• 63 Nichtdeutsche Heranwachsende



Besonderer Kriminalfall mit Heranwachsenden 

im Zollernalbkreis

Quelle: Polizeipräsidium Reutlingen 

Kriminalitätsbericht  PKS 2022, Seite 76

Internet: https://ppreutlingen.polizei-bw.de/statistiken/



Straftaten/Tatverdächtige im Zollernalbkreis 

Zollernalbkreis 2021 2022
Veränderun

g
Tendenz

Straftaten gesamt 5.970 6.970 1.000

davon aufgeklärt
64,9 %
(3.876)

61,2 %
(4.264)

-3,7 %
(+388)

Tatverdächtige gesamt
männlich / weiblich

3.002
2.238/764 

3.428

2.605/823 + 426

Tatverdächtige unter 21

Jahren
Anteil an TV-Gesamt

620
(20,7 %)

713
(20,8 %)

+ 93

davon Kinder 104 137 + 33

davon Jugendliche 258 318 + 60

davon Heranwachsende 258 258 0 =
Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik



Tatverdächtige Kinder im Zollernalbkreis

DELIKT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +/-

Straftaten gesamt 79 118 139 121 110 104 137 +33

Diebstahl insgesamt 43 58 74 62 46 34 51 +17

Ladendiebstahl 34 44 62 55 36 23 36 +13

ST gg. sex. Selbstbestimmung 3 1 5 6 8 11 9 -2

Raub/räub. Erpressung/räub. Angriff 2 1 1 -1

Körperverletzung 14 9 26 18 18 21 26 +5

-gefährliche/schwere KV 5 6 13 1 9 6 8 +2

- (vorsätzliche leichte) KV 8 3 14 17 11 15 19 +4

Nötigung 2 4 1 -1

Bedrohung 1 2 1 1 2 7 5 -2

Diebstahl ohne erschw. Umstände 41 58 74 60 45 31 51 +20

Diebstahl unter erschw. Umstände (BSD) 2 3 3 2 1 3 -3

Betrug 2 1 1 2 1 1 2 +1

Beleidigung 10 3 8 8 12 7 5 -2

Sachbeschädigung 4 22 24 16 20 10 32 +22

Rauschgiftkriminalität 10 4 5 3 2 2 0

Rauschgiftkriminalität: Besitz/Erwerb 1 9 3 2 3 2 2 0

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik



Tatverdächtige Jugendliche im Zollernalbkreis

DELIKT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +/-

Straftaten gesamt 332 329 345 331 312 258 318 +60

Diebstahl insgesamt 101 118 114 108 76 49 79 +30

Ladendiebstahl 57 67 80 63 40 24 58 +34

ST gg. sex. Selbstbestimmung 11 8 8 15 23 32 38 +6

Raub/räub. Erpressung/räub. Angriff 9 4 7 8 5 5 10 +5

Körperverletzung 76 57 58 70 58 58 92 +34

- gefährliche/schwere KV 37 22 33 20 29 28 64 +36

- (vorsätzliche leichte) KV 48 40 30 52 36 31 33 +2

Nötigung 2 3 2 2 1 3 +3

Bedrohung 14 9 9 14 12 8 14 +6

Diebstahl ohne erschw. Umstände 94 97 105 91 61 36 67 +31

Diebstahl unter erschw. Umstände (BSD) 12 29 21 21 16 14 12 -2

Betrug 13 13 14 13 12 4 20 +16

Erschleichen v. Leistungen 2 3 8 1 5 1 2 +1

Urkundenfälschung 9 11 10 5 5 12 5 -7

Beleidigung 27 18 20 24 27 27 22 -5

Sachbeschädigung 29 32 49 30 34 27 21 -6

WaffG / KWKG 7 11 9 12 5 2 4 +2

Rauschgiftkriminalität: Besitz/Erwerb 55 56 93 74 56 42 46 +4

Rauschgiftkriminalität: Handelsdelikte 17 23 37 13 20 7 15 +8

Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik



Tatverdächtige Heranwachsende  im Zollernalbkreis

DELIKT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +/-

Straftaten gesamt 336 286 339 300 261 258 258 0

Diebstahl insgesamt 57 61 66 56 38 36 43 +7

Ladendiebstahl 34 29 32 21 13 12 28 +16

ST gg. sex. Selbstbestimmung 6 2 10 7 8 5 11 +6

Raub/räub. Erpress./räub. Angriff 1 2 11 8 7 2 6 +4

Körperverletzung 76 68 67 61 47 56 57 +1

- gefährliche/schwere KV 29 27 32 33 25 31 34 +3

- (vorsätzliche leichte) KV 47 41 38 31 25 31 22 -9

Nötigung 6 4 1 2 5 4 8 +4

Bedrohung 5 3 6 9 7 14 3 -11

Diebstahl ohne erschw. Umstände 47 53 50 40 26 25 31 +6

Diebstahl unter erschw. Umstände (BSD) 11 9 21 18 12 12 14 +2

Betrug 20 29 36 31 28 27 25 -2

Erschleichen v. Leistungen 0 8 10 7 5 2 3 +1

Urkundenfälschung 11 24 11 9 4 14 11 -3

Widerstand/tätlicher Angriff gg. Staatsgewalt 3 4 8 2 -6

Beleidigung 18 14 13 25 23 22 9 -13

Sachbeschädigung 19 9 19 19 28 17 17 0

WaffG / KWKG 10 5 17 18 3 11 7 -4

Rauschgiftkriminalität: Besitz/Erwerb 76 33 90 78 76 67 50 -17

Rauschgiftkriminalität: Handelsdelikte 48 15 24 26 28 14 25 +11

Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik



Tatmittel Messer - „Jungtäter“ im Zollernalbkreis   

Altersgruppe Geschlecht 2022 2021

Kinder Anzahl TV männlich 1 2

weiblich 0 0

gesamt 1 2

Jugendliche Anzahl TV männlich 8 7

weiblich 0 1

gesamt 8 8

Heranwachsende 

Anzahl TV

männlich 12 9

weiblich 1 0

gesamt 13 9

„Jungtäter“ Anzahl TV gesamt 22 19
Zahlenquelle: Polizeiliche 

Kriminalstatistik

Zunahme um 3 Tatverdächtige!

Das „bloße“ Mitführen von Messern führt 

bei Auseinandersetzungen häufig zu 

deren Einsatz, wodurch das Risiko 

erheblicher Verletzungen bei allen 

Beteiligten steigt.

Die Bereitschaft ein Messer einzusetzen 

steigt mit zunehmendem 

Alkoholeinfluss!



Entwicklung der Opferzahlen im Zollernalbkreis

Datenquelle: Polizeipräsidium Reutlingen Kriminalitätsbericht PKS 2022, S. 82

Internet: https://ppreutlingen.polizei-bw.de/statistiken/

… Die Anstiege bei den Kindern … ergaben sich vor allem durch die Zuwächse 

bei den Körperverletzungen.

51,6 % der Kriminalitätsopfer im Landkreis standen in einer Vorbeziehung zum Täter, 

d.h. dieser war ihnen schon vor der Tat bekannt. …



Opferzahlen im Zollernalbkreis 2022

Gesamt

2022
Kinder Jugendliche

Heran-

wachsende

Opfer insgesamt 1.669 118 114 129

Straftaten gegen das Leben 12 1 0 1

Straft. gg. die sexuelle Selbstbestimmung 88  32 18 6

Raub/Räuberische Erpressung/räub. Angriff 35 3 9 4

(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung 570 33 41 43

Gefährliche/Schwere Körperverletzung 256 13 25 31

Nötigung 83 3 3 6

Bedrohung 309 16 12 20

Nachstellen 43 0 0 6

Widerstand gg. Vollstreckung/tätlicher Angriff 201 0 0 11

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik



Polizeiliche Prävention

Polizeiliche Prävention auf dem Stundenplan:
- Gewaltprävention

- Drogenprävention

- Prävention Mediengefahren

- Verkehrsunfallprävention

Broschüre „Polizeiliche Prävention auf dem Stundenplan“: 

https://praevention.polizei-bw.de/wp-

content/uploads/sites/20/2017/07/broschuere_praevention_auf_de

m_stundenplan.pdf

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2017/07/broschuere_praevention_auf_dem_stundenplan.pdf


Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger 

Polizeipräsidium Reutlingen 

Referat Prävention 

72336 Balingen, Charlottenstr. 4

Telefon: 07433/264-131

Email: reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de 



Beschlussvorschlag TOP 4:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



TOP 5: SBBZ- ESENT: Entkopplung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

SBBZ -

ESENT

Privater 
Träger

Diaspora-

haus

Mariaberg
Haus 

Nazareth



SBBZ-ESENT = Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit dem

Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Bisher war die Regelung: Schulgeld wird nur mit ergänzender

Jugendhilfemaßnahme gezahlt

 nicht immer notwendig

 führt zu Problemen bei Wegfall ehemals notwendiger ergänzender 

Jugendhilfemaßnahme

Absprache mit Staatlichem Schulamt, Träger der SBBZ – ESENT und

Jugendamt, dass hier eine Entkopplung nötig ist  wird ab 01.06.2023 so 

durchgeführt.



Beschlussvorschlag TOP 5:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Tagesordnung:

1. Empfehlung zum Beschluss der Satzung zur Beitragsheranziehung der 

Eltern bei der Kindertagespflege inkl. Erhöhung der laufenden 

Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen

2. Beschluss der Vorschlagslisten über die Jugendschöffen

3. Erhöhung der Pauschalen für Personen in der Bereitschaftspflege

4. Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Kinder- und 

Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

5. SBBZ-ESENT: Entkoppelung des Schulgeldes von der 

Jugendhilfemaßnahme

6. Anfragen und Bekanntgaben



TOP 6: Verschiedenes: Situation der Unbegleiteten Minderjährigen

Ausländer (UMA) im Zollernalbkreis (Stand: 11.05.2023)

1. Zuweisungen/ Quote:

• Der Zollernalbkreis hat eine aktuelle Aufnahmequote von 61 UMAs zu 

erfüllen.

• Aktuell sind über den Landkreis 54 junge Menschen untergebracht.

• Derzeit stehen keine Zuweisungen durch das KVJS an, zeitnah sind diese 

aber zur Quotenerfüllung zu erwarten. 

• Die Quote ist in den vergangenen Wochen nur leicht gestiegen.



2. Bestehende Unterbringungsformen, u.a. Jugendwohngruppen 

(JWG)

Über den Jugendhilfeanbieter Diasporahaus Bietenhausen e.V. wurden in

den vergangenen Monaten die folgenden Angebote bereitgestellt bzw. neu 

aufgebaut:

• JWG Tailfingen (mit 9 Plätzen voll belegt)

• JWG Albstadt (mit 7 Plätzen voll belegt)

• JWG Schömberg (mit 6 Plätzen voll belegt)

• JWG Hechingen (mit 5 Plätzen belegt) + je 1 Platz und 1 Notplatz frei

• JWG Haigerloch (mit 6 Plätzen voll belegt)

Jugendliche unter 16 Jahren können aufgrund der konzeptionellen 

Ausgestaltung nicht in einer JWG untergebracht werden. 



JWG Schömberg



JWG Ebingen



JWG Haigerloch



Bekanntgaben:

Ausscheiden und Nachrücken eines beratenden Mitglieds:

Frau Carmen Friedrich ist aus dem Jugendhilfeausschuss 

ausgeschieden.

Als Stellvertreterin für Daniela Saile (evangelische Kirche)

rückt Frau Nina Waldminghaus nach.


